
STATUTEN
des

TRIUMPH-CLUB WIEN

sl Name, Sitz und Tätigkeitsbereich

Def Verein führt den Namen

TRIUIVPH_CLUB WIEN
hat se:^e_ Sitz seil 1953 rn W,en und er-
streckt se ne Tätig(eit aut ganz Öste fe'cl-.
Als polizeilicl'er Sitz des Ve-eins gilt das
Club-Lokal. Die Errichtung von Zweigstellen
ol'ne Vere.nscharakler in den Bundeslän-
dern ist möglich.

Zweck

Der Vere n. desse. Tätigkeit richt a-' Ge-
winn ausgerichtel ist, bezweckt:
a) D.e Verar stallurge^ von Weltrneister-

schahs- u'ro Eu opareisterscha'ts äu-
'e- sowie d,e Du'chtührucg von öster-
re:chiscl"en und illernatonal ausge-
schr'ebe^er S taa tsrn eisrerschatsläL'er I

aller Klassen im Motorradsport.
b) Die Ausbildung jurger I\,4ororradsporller

nittels Fah.erle"rgä-gen sowie ge-
ne^sane Ausfahner, die zJr Sicher-
heit im Straßenve*ehr d en rch und er-
zieherisch sind.

Aufbringung der Mittel

D e erforderlichen Mittel zur Erreichung del
Zwecke werden aufgebracht durch
a) A!fnahrnegebühren
b) N,4itgliedsbeiträge
c) Erträge aus Veranstaltungen
d) Spenden. Geschenke, Vermächlnisse

und sonstige Zuwendungen.

Mitgl;eder

Die IVitglieder des Vereines gliedern sich in:
a) ordentliche Mitglieder
b) fördernde l\4ilglieder
c) Firmenrnitglieder
d) Ehrenmitglieder
e) Stiftermitglieder

zu d) Ehrenmitglieder sind Personen, die
sch u'n de1 lvlotorspori bzw. den Verein
besondere Verdienste eMorben haben. Sie
werden über Ankag des Vorstandes von der
Generalversammlung ernannt,

zu e) Als Stiftermitglieder können physische
oder juristische Personen aufgenommen
werden, die dem Club namhaite finanzielle
Unterstützung gewähren, wobei die lVindesl-
höhe des Betrages von der Gene-alver-
sarnmlung jähr ich bestimml wird.

Beginn der Mitgliedschalt

Die Anmeldung ist rnlttels Beitrittsformular
vorzunehrrer. Nach schr ftl-cher BestätigLng
a1 den Auf_ahmewerber 9rr dieser als aJf-
genomrnen. Der Vereinsvorsland ist berech-
tigt, ohne Angaben von Gründen, den Antrag
abzulehnen. Eine Berufung gegen die Ableh-
nung ist nicht statthafi. Die [,4tglieder sind
verpfichtet, den vollen Jahresbeltrag zu be-
zahlen, egal zu welchem Zeilpunkt sie im
laufenden Jahr eintreten. Der Vorstand kann
bei Eintrltt während des Kalenderjahres eine
aliquote Ermäßigung zugestehen.
Uber die Aufnahme von Stiftefmitgliedern
entscheidet der Vorstand, über die Ernen-
nung von Ehrenrnitglledern entscheldei die
ceneralversammlung, jeweils mit 2/3-
I\,,lehrh eil.

Ende der Mitgliedschaft

Die I\,4 tgliedschaft erlischt durch

a) den freiw;lligen Austritt:
Dieser lst dem Verein bis spätestens 3
Ivlonate vor Ablauf eines Kalenderjahres
schriftich anzuzeigen. Erfolgi dles An-
zege verspälet. so isl sie erst 'ü' das
nächsliolgende Kalenderjahr gültig.

b) die Streichung:
Der Vorsrand ist berechtigt. I\l tglieder,
welche den Vereinszweck schädigen o-
der !ngeachlei maximal dreier schriftl!
cher l\,4ahnungen mit der Zahlung der
i,4itgliedsbelträge im Rückstand bleiben,
aus dern Veteinsregister zu streichen,

c) den Ausschluss:
Der Ausschl!ss eines Miigliedes aus
dem Vere n kann durch den Vorsland mit
einfacher Stjmmenmehrheit erfolgenl
aa) wegen grober Verletzung dea l\4ii-

gliedspflichten;
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bb) wege.r g'ober Fatsrl;ssigke;t bel
jeg ichen Zusammenkünfien und
sonstigen Veranstaltungen;

cc) wege_ u_ehrenha'le oder alde.e-
scFu dhafle. Ha.rdl-ngen. de ge-
ge_ die Interessel des Vereins ge-
fichiet s nd;

dd) wegen unkollegialen Benehmens;
ee) wegel e nes Ve.halters nac- S {8.

achter Satzl
ff) oe 'ec^rsh'ättiger gericnfcher Ver-

unerung;

d) den Tod oei phys:scl'en bzw das Aur-
hore,l der Rechtspersö.lic^ke t bei
jurlstischen Personen.

Der e{olgle AusschlLss wkd den ausge-
scJ'lossenen \4itgl ed scnrill ch bekarntge-
geben. Gegen den Ausschluss steht dem
Ausgeschlossenen die Berufung an das
Sch edsgericl_t zu. Die I\,4 tgliedsrechte n-
he_ bis zur E_tscl_eidLng des Sctrredsge-
richtes. Die Generalversamrnlung kann aus
de_ angef-hlen Crü1den auch de Ehren-
m tgl'edscFaft -be' Anrrag des Vorslandes
abefkennen,
D'e ausgescfiede^en N4 tg ieder habe" we-
de- auf R-ckefstattu.rg vo_ Mitg edsbeikä
ge_ ^ocf auf das Vereinsve'rrögen An-
spruch. Dern Verein steht das Recht zu, alle
ausstehenden Beiträge ejnzufordern.

lllitgliedsbeiträge

De Hdhe der Aufna"n_egebihr bzw. der
Mirg iedsbeirräge wird fJr .edes Vereinsjahf
(= Ka'ende.aur) von der zu Begrn- des je-
weiligen Jahres stattfi^denden Generalve-
samn u_g feslgesetzt. Der Vo.sta^d st be-
rechtigl, den l\,4irg:edsbehrag i- begrürde-
ten Einzelfällen herabzuseizen, zu stunden
oder be besonderer Nollage vo1 de- Zah-
lung derselben vorübergehend zu befreien.
Ehrenmjtgleder slnd nicht zur Zahlung von
Mitgliedsbeiträgell verpf lichtei.

Rechte der Mitglieder

D e o'derlicl'en. F rnen- und Ehren'ntg:e-
der besir.,en das Sl;mrnrecht n der Gen€
ralversammlung sowie das aktive und pas-
sive Wahlrecht- Alle Mitglleder haben das
Recht. die fin'ichtLnger des Verei'rs n Ar.
spruch z- nehTen und vo_ de^ 'ü Ver-
einsnilgieder besteFenden Begünsligun-

Pflichten der Mitglieder

Sämtlche Mtglieder haben nach besten
Kräflen und Könneri die lnteressen des
Vereins slets voll zu wahren und zu fördern,

die beschlossenen N,litgliedsbeiträge pünkt'
lich zu bezahlen r.rnd sich an die Statuten des
Vereins sowie an de Beschlüsse seiner Or-
gane zu halten. Den Mitg iedern wird es zur
Pflicht gemacht, alles zu Lrnterlassen, was
dem Ansehen des Vereins abträglich seln
könnte. Wer Vereinseigentum benützt, ist da-
füf haftbar.

S 10 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind
a) dje Generalversammlung
b) der Vereinsvorstand
c) die Rechnungsprüfer
d) dle Delegierten bel den Sportbewerben
e) die Organisationskomitees.

S 11 Die Generalversammlung (beider nur
Clubmitglieder anwesend sein dürfen)

Die ordentliche Generalversamrnlung flndet
allährlich innerhalb von drel lvlonaten nach
Beginn des Kalenderjahres statl. Elne au
ßerordentliche Generaversammlung kann
einberufen werden, wenn es dle Führung def
Geschäfie erforderl, worüber der Vorstand
beschleßi. Sle muss einberufen werden,
wenn dies von der Generalversarnmlung o-
der von mindesiens einem Zehntel aller
sllmmberechtigten [,4itglieder unter Angabe
der Gründe beim Vorstand schriftlich bean-
tragt wird. Sie hai späiestens vier Wochen
vom Zeitpunki des BeschlLrsses bzw. des
Einlangens des schfiftlichen Antrages an
slattzufinden.
Sowohl bei ordentl chen wie auch bel außer-
ordentl chen Generalversammlungen ist elne
Einberuf!ngsfrist von mindestens vlerzehn
Tagen e nzuhalten. Zeitpunkt, Versamm-
ungsort, Beglnn der Versarnrnlung und die
Tagesordnung sind gleichzeltig mit der Ein-
adung bekanntzugeben. Die Einberufung er-
folgt durch den Vorstand.
Die stimmberecht gten l\,4iiglieder haben das
Recht, Ankäge zur Tagesordnung an die
Generalversammlung stellen, Dlese müssen
achl Tage vo' def Genera versanml-ng rr
Sekretariat eingelangt sein.
Die GeneraversamTrlLrng ist bei Anwesen-
heit von mindestens einem Dritle der siimm-
berechtiglen l\,4itglieder beschlussfählg. lst
de Genera versammlung zur festgesetzten
Stunde noch ncht besch ussfähig, so findet
elne halbe Stunde später elne Generalver-
samm ung mii derselben Tagesordnung slalt,
dle ohne Rücksicht auf die zahl der anwe_
senden I\,4itglieder beschlussfähig ist.
Wenn über Slalutenänderungen oder über
die Aufösung des Vereins zu besch ießen
ist, so ist eine 2/3-l\4ehrheit, bei Wahlen oder
sonstigen Beschlüssen eine einfache l\,4ehr_

heii der abgegebenen güliigen Stimrnen
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erforderlich, soweil in diesen Statuten keine
anderen I\,lehrheltsverhältnisse festgelegt
sind.
Die I\,4ehrheitsverhälinisse werden nur auf
Grund der gültigen Stimmen festgelegt.
Stimmenthaltungen gelten als ungültige
SUmmen. Bei Stinmeng eichheit gelten An-
träge als abgelehnt.
Auf Verlangen von mindestens einem Driitel
der tatsächlich anwesenden, sUmmberech-
tigten Mtglieder ist geheim mittels Stimm-
zettel abzustimmen. Bel offenen Abstim-
mungen hal der Vorsitzende kein Stimm-
recht. Das Stimmrecht isi in allen Fällen
persönlich auszuüben.
Den Vorsltz in der Generalversamm ung
führt der Präsident, in dessen Vedretung
der Vizepräsideni odef das an Jahren ältes-
te anwesende Vorstandsmjtglied. Übea die
Verhandlungen jeder Generalversammlung
ist ein Protokoll zu führen, aus dem die An-
zah der anwesenden N4itglieder sowie alle
Angaben ersichtlich sein müssen, welche
ein Uberprüfung der statutenmäßigen Gül-
tigkeil der gefassten Besch üsse errnögli
chen. Dre Verhandlungssch ft ist spätes-
lens vlerzehr Tage nach der Generalver-
samrnlung fertigzustellen und vom Vorsif
zenden sowie vom Schriftführer z! unterfer-
lrgen.

S 12 Wirkungskreis der Generalversammlung

a) Genehmigung des Protokolls der letzten
GeneraiversammLung;

b) Entgegennahrne des Rechenschaflsbe-
rchtes und des Berlchles über den
Rechnungsabschluss sowle Beschluss-
fassung darübef;

c) Wahl des Vorstandes;
d) Wahl der Rechnungsprüfer;
e) Beratung und Beschlussfassung über

zeilgerecht eingegangene Anträge;
f) Entscheidung übe. eine Berufung ge-

gen oen Spruch oes Schiedsge rc^les:
g) Entsche:dungen über N4itgliedsangele-

genne en;
h) Festsetzung def Aufnahmegebuhren

i) Beschlussfassung über Statuienände-
ru gen oder d e Aullosung des Vereins.

5 13 Der Vorstand

Der Vorsiand besteht aus den '13 von der
Generalversammlung auf 1 Jahr gewählten
sowe aus maximal 3 weiteren I\,4 tgliedern,
die bei Bedarf währeod des Jahres vom
Vorstand kooptiert werden können. Die ef-
fektive Anzahl der Vorstandsmitglieder daaf
die Zahl 16 nicht übersleigen. Der Vorsiand
besteht aus dem Präsidenten, elnem Vize-
präsidenten, elnem Obrnann, einern Ob-

mann-Stellvertreter, dem SchriftfÜhrer Lrnd

dessen Stellvertreter, dem Kassier und des-
sen Siellvertreter sowie weiteren Vorstands-
mitgliedern. Der Voßtand ist bei Anwesen-
helt von sieben N,4ltgliedern beschlussfähig.
Zur Gültigkeit von Besch üssen des Vorsian-
des genügt die einfache Mehrhet, bel Stim-
mengleichheit entscheldet de Slimme des
Vorsitzenden.
Der Vorsland ist vom Präsidenten oder in
dessen Vertrelung von einem Vizepräsiden-
ten schriftlch einzuberufen- Uber begründe,
les Verlangen von mindestens drei Vor-
standsmitgliedem muss eine Einberlfung
des Vorsra_des b n^e^ ac"t Tage_ edolge_.
Den Vorsilz bei Vorstandssltzungen führi der
Präsident oder ln dessen Vertretung ein Vi-
zepdsident. Uber die Besch üsse ist ein Pro-
tokoll zu führen, weches vom Vorsitzenden
und vom Schrftführer eigenhändig zu unter-
ferUgen isi.

S 14 Wahl des Vorstandes

Die Wahl des Vorsiandes erfogt durch dle
Generalversammlung. Dle Wahl wird durch
einen vom alten Vorstand bestimmten Wahl-
leiter durchgefühd. 0ie Wahlvorschläge ha-
ben ln Form einer WahlListe, die Vor- und
Zunamen bzw. Funktion de. einzelnen Kan-
didaten enihalten rnLrss, späteslens achi Ta-
ge vor der Generalvefsamm ung im Sek|ela-
rlai eingebracht zu werden.
Nach Ablauf der Einbringungsfrist übezeugt
sich der Wahleiter lm Belsein des Vorstan-
des von der Gültigkeit der eingegangenen
Wahllisten. Der Wah leiler veröffent icht die
eingegangenen Vorschläge (Wahllisten)
längstens eine Siunde vor Beginn der Gene-
raversammlung, nachdem er slch von der
Bereitschaft der Kandidalen überzeugt hat,
a-f der Wahliiste erscheinen zu wollen
Über die Wahllisten wird de. Reihe nach
gemäß ihrem Einlangen abgestimml. Die Lis-
le mil den meisten gültigen Stimmen gilt als
Beschluss. Die Nominierung elnzelner Kan-
didaien ist unzulässig.
Wird kein Wahlvorschlag eingebracht, so gilt
der alte Vorsiand als wiedergewähli.

$ 'l5 Wirkungskreis des Vorstandes

Der Vorstand ist das leiiende und llberwa-
chende Organ des Vereins und hai für de
ordnungsgemäße Abwicklung der Vereins-
geschäfte zu sorgen. In seinen Wirkungs-
krels fallen insbesondere folgende Aufgaben:
a) die vorläufige Enischeidung über lvitglie_

derangelegenheiten;
b) die Bestellung eines Wahllelters;
c) die Einberufung der Generalversamm_

lung;
d) die Vorbereltung der Anträge fÜr dle Ge-



neratversamm ung;
e) die Durchführung der Beschlüsse der

Generalversammlung;
f) die Erstellung des Rechnungsabschlus-

g) die Festlegung der Geschäftsordnung;
h) def Vorsland ist berechtigt, Unteraus-

schüsse (Organ 
'sa l o,tsko.n itees) e--

zusetzen und diesen die Erledigung be-
stimmter Angelegenheiten zu tjbertra-
gen; ef kann auch die Beiziehung au-
ße^stehelder Persone'l besch jeßen;

l) Deleglerle an die Sportbehörde zu
bestimmen und wieder abzuberuten.

S 16 Obliegenheiten der Vorstandsmitglieder

Der Obmann, in seiner Vertretung dessen
Stellverlreter, vertreten den Verein nach
auien hin urd 'üqre_ die laufenden Ge-
schäfte des Vereins, führen den Vorsitz im
Vorstand und bel der Generalversamml!ng.
Wichtige Geschäftsstücke, insbesondere
den Verein verpfllchtende Urkunden und
dergleichen zerchnet der Obmarn gerrein-
sam mit dem Schriftführef, in Geldangele-
genheiten gemeinsam mit dem Kassier.
Def Schfiftführer hat den Präsident bei der
Führung der Geschäfte zu unteEtützen, ihm
obliegl die Führung der Prolokolle des Vor-
standes und def Generalversammlung.
Dem Kassier oblegt die gesamle Geldgeba-
rung des Verelns, insbesondere die Füh-
rung der erforderllchen Kassabücher. Uber
die Art der Anlegung des Vermögens be-
schlleßt def Vorstand-
Bei Gefahr im Verzug ist der Präsident oder
dessen Stellvertreter berechiigt, gegen
nachiräglichen Berlcht an den Vorsland
bzw. die Generalversa1lml-ng Lnle erge-
ner Veranb/r'ortung eine Anordnung zu tref-

S'17 Rechnungsprüfer

Die zwei Rechnungsprüfer werden für das
laufende Geschäftsjahr von der Generalver-
sammlung gewäht. lhnen obliegt die Uber-
prüfung der Geschäftsgebarung. Sie haben
über das Ergebnis der Uberprüfung an den
Vorstand und in der Generalversammlung
zu berlchten.

518 Delegie(e an die Sportbehörden

Delegierte an die Sportbehörden können
nur Vorstandsrritglieder sein. Dlese haben
die Interessen entsprechend den Besch üs-
sen der Generalversarnmlung und des Vor-
standes in entsprechenden Gremien zu ver-

S'1 9 Organisationskomitees

Sie können bei Bedarf vom Vorstand geb ldet
und aufgelöst werden. Die Teilnahme deren
ist nichi an die ft,4itgliedschaft gebunden.

S 20 Entschädigung der Funktionäre

Alle [,4itglieder des Vereins versehen ihre
Funktion ehrenamtich und haben Anspruch
auf die Vergütung von Auslagen nur in dem
falweise vom Vorstand genehmigten Aus-
maße,

S 2l Auflösung des Vereins

Die Aufösung des Vereins karr nLr in ei_e'
z! diesem Zweck einberufenen außerordent-
ichen Generalversamml!ng und nur mit 2/3-
l\,4ehrheit der anwesenden, stimmberechtig-
ten l\rltglieder beschlossen werden. lm Falle
der Auflösung isl das Vereinsvermögen dem
östefreichischen l\,4olofradsport zur Veafü-
gung zu stellen.

S 22 Das Schiedsgericht

ln aLlen aus dem Verein sverhä tnis entste-
henden Streitigkeiten entscheidel das
Schiedsgericht.
Das Schiedsgericht selzl slch aus fünf or-
dentlichen Vereinsmitgliedern zrJsammen. Es
wird derari gebildel, dass jeder Streitteil in-
nerhalb von viezehn Tagen dem Vorstand
zwei Miiglieder als Schiedsrichter narnhaft
machl. Diese wählen mit Stimmenmehrheit
einen Vorsitzenden des Schiedsgerichtes.
Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den
Vorgeschlagenen das Los.
Das Schledsgerichl fällt seine Entscheidun-
gen bei Anwesenheit aller seiner L4ilg iedef
mil einfacher Siimrnenmehrheit. Es entschei-
det nach beslem Wissen und Gewissen. Sei-
ne Entscheidungen slnd vereinsinlefn end-
gültig.

Wien, im Jänner 2006


